
Sehr geehrter Herr Steiner 
 
Nach Konsultation des Vernehmlassungsausschusses der kommunalen Verbände kann ich Ihnen 
mitteilen, dass sich gegen das Vorhaben keine grundsätzlichen Einwände ergeben. 
 
Einzig die Absicht, im November eine Medieninformation vorzunehmen und anschliessend die 
betroffenen Gemeinden schriftlich zu informieren, erachten wir als sehr problematisch. Es sollte nicht 
sein, dass die betroffenen Gemeinden Ihr Vorgehen den Medien entnehmen müssen, bevor sie 
kontaktiert worden sind. Wir bitten Sie, die betroffenen Gemeinden vor den Medien zu informieren. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Daniel Arn 
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